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Art. 24 
Bildung 

Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen 



§ 4 NSchG 
Integration 

- alt - 

§ 4 NSchG 
Inklusive Schule 

Gesetz vom 23. März 2012 

Schülerinnen und Schüler, die 
einer sonderpädagogischen 
Förderung bedürfen (§ 14 Abs. 1  
Satz 1), sollen an allen Schulen 
gemeinsam mit anderen 
Schülerinnen und Schülern 
erzogen und unterrichtet werden, 
wenn auf diese Weise dem 
individuellen Förderbedarf der 
Schülerinnen und Schüler 
entsprochen werden kann und 
soweit es die organisatorischen, 
personellen und sächlichen 
Gegebenheiten erlauben. 
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Niedersächsisches 
Schulgesetz 

§ 59 Abs. 1 Satz 1 NSchG 
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Zwei Aufgabenfelder sind zu bearbeiten: 

Inklusion in der  
beruflichen Bildung 
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Lernarrangements 

Aufnahme in reguläre Klassen 
(z. B. BFS – Ernährung) 

Einrichtung von BVJ‘s, die ein zielgerichtetes  
Förderprofil aufweisen (Beispiel: Bad Harzburg) 
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Erste Konzepte 

!  Errichtung von Bildungs- und Berufswegekonferenzen 

!  Zusammensetzung: 

!  Aufgabe:  Individuelle Qualifizierungsstrategien konzipieren 
                     für den Übergang Schule — Beruf 



Niedersächsisches 
Kultusministerium 

Aufgaben der  
Berufswegekonferenz 

1. Beratung beginnt bereits während der Berufsorientierung 

2. Erstellung von Lernarragements für Übergang Schule — Beruf  

3. Begleitung während des Überganges  

4. Begleitung in der Berufseinstiegsphase  

Arbeitsmarkt 
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Einzelfallbezogene Förderung 
§69 NSchG 

Berufsübergreifendes  
Lernen 

in#kleiner#Gruppe#
Ort:%BBS%

Berufsübergreifendes  
Lernen 

in#kleiner#Gruppe#
Ort:%BBS%

Teilnahme am 
Praxis-Unterricht 

BFS-Hauswirtschaft#
Ort:%BBS/Betrieb%

Teilnahme am 
Praxis-Unterricht 

BFS-Hauswirtschaft#
Ort:%BBS/Betrieb%

Hausservice 
Praktikum#
Ort:%BBS%

Berufsübergreifendes  
Lernen 

in#kleiner#Gruppe#
Ort:%BBS%

Teilnahme am 
Praxis-Unterricht 

BFS-Hauswirtschaft#
Ort:%BBS/Betrieb%
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Ressourcen 
Für Jugendliche mit einer 

geistigen Behinderung 

"    Bis zu 5 zusätzliche Lehrerstunden (Förderschullehrkraft)
 pro  Schüler/in sog. Rucksackstunden 
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"    Ein Integrationshelfer/-helferin pro Schüler/in bei Bedarf 
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Lernarrangements 

Fördergutachten 

Lehrereinsatz 

Öffentlichkeitsarbeit 
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Strategie 

"    Klärung bzw. Absicherung der Ressourcen !! 
 Lehrerfortbildung, Integrationshelfer, zusätzliche Förderlehrkräfte,  
 Baumaßnahmen, etc.  
 Lehrerausbildung - aktuell 188 Lehrkräfte Zweitfach Sonderpädagogik,  

Inklusion in der  
beruflichen Bildung 

"    Welche Bildungsangebote kann/muss BBS anbieten? 
 Reichen die vorhandenen Angebote oder müssen neue Konzepte 
  erstellt werden? 

"    Erfahrungen durch Innovationsvorhaben. 
 BBS Goslar,  BBS Bad Harzburg, Modellregion Lüneburg 
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Strategie 

"    Bildung und Moderation von Netzwerken  
 Modellregion Lüneburg 
 Erprobung an drei Standorten, Laufzeit  2013 bis 2015: 

Inklusion in der  
beruflichen Bildung 

"    Handbuch: „Handlungsoptionen für die Inklusive BBS“ 
 Eigenständige Kommission vom 01.02.2013 bis zum 31.07.2015 

"    Implementierung und Erprobung der Handlungsoptionen   
  Qualifizierungsoffensive mindestens 2 Lehrkräfte je BBS,  davon eine   
  Person aus der Schulleitung.  
  140 BBS’n = mindestens 280 Personen sind fortzubilden. 
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Qualifizierungsoffensive „Inklusive BBS“ 

Inklusion in der  
beruflichen Bildung 
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Gemeinsame Initiative von HWK, IHK, LWK, RD und MK  
zur inklusiven Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf 

Inklusion in der  
beruflichen Bildung 







Schulpflichterfüllung 
im Rahmen einzelfallbezogener Förderpläne  

entsprechend des NSchG  vom 3.3.1998, zuletzt geändert am 28. August 2002 

 §69 
Schulpflicht in besonderen Fällen 

(4) 1Schulpflichtige Jugendliche im Sekundarbereich II, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen und 
in besonderem Maße auf sozialpädagogische Hilfe angewiesen sind, können ihre Schulpflicht durch den Besuch 
einer Jugendwerkstatt erfüllen, die auf eine Berufsausbildung oder eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.  

      2In besonders begründeten  Ausnahmefällen kann die Berufseinstiegsschule (§ 17 Abs. 3) auch die  Erfüllung der 
Schulpflicht durch den Besuch einer anderen Einrichtung mit der in Satz 1 genannten Aufgabenstellung 
gestatten.  

       3Die Erfüllung der Schulpflicht erfolgt auf der Grundlage eines einzelfallbezogenen Förderplans, der von der 
Einrichtung nach Satz 1 oder 2 und  der Berufseinstiegsschule (§17 Abs. 3)  gemeinsam aufzustellen ist.  

BERUFSBILDENDE SCHULE 
verantwortlich für die Förderpläne 

BVJ 

Jugend- 
Werkstatt 

4-8  
schulpflichtige 
Jugendliche 

Betrieb 

Einzelfälle 

Soziale 
Einrichtungen 

Einzelfälle 

Lehrgänge 
etc. 

Einzelfälle 

 Schulpflichterfüllung 
im Rahmen einzelfallbezogener Förderpläne 

entsprechend des NSchG vom 3.März 1998, zuletzt geändert am 19. Juni 2013 


